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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Januar 2025 von der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer als Dissertation angenommen. Sie entstand
während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg und damit zeitlich parallel zu den seinerzeit noch
laufenden Verhandlungen für eine europäische KI-Verordnung. Für die Publi-
kation wurde die Arbeit überarbeitet und auf den aktuellen Rechtsstand ge-
bracht.

Die hohe Dynamik technischer Entwicklung und Innovation als eine der zen-
tralen Herausforderungen für eine verhältnismäßige Digitalregulierung ließ sich
auch in der wissenschaftlichen Betrachtung nachvollziehen. Während bei Vor-
lage des Kommissionsvorschlags im April 2021 die massenhafte Verbreitung von
Chatbots und Large Language Models (LLMs) nur wenige Jahre später nicht
absehbar gewesen zu sein scheint, so wäre eine KI-Verordnung, die im Jahr 2024
ohne eine Regulierung für den Bereich sog. General Purpose AI in Kraft getreten
wäre, gleichwohl bereits zu diesem Zeitpunkt überholt gewesen. Auch in dem
hierfür nun maßgeblichen, erst im Trilog-Verfahren eingeführten Kapitel V der
KI-Verordnung zeigt sich dabei ein risikobasierter Regulierungsansatz, der die
Bedeutung dieser Regulierungstechnik im Europäischen Digitalrecht unter-
streicht und insofern natürlich auch Eingang in die Arbeit finden musste. Sofern
die Abhandlung damit dazu beiträgt, etwas Licht in das bislang aus systemati-
scher Sicht unterreflektierte Dickicht risikobasierter Regulierung im europäi-
schen Digitalrecht zu bringen und dadurch einen zusätzlichen Blickwinkel für die
anstehenden Konsolidierungen des Rechtsgebiets zu eröffnen, wäre ihr Zweck
vollumfänglich erfüllt.

Ich danke Herrn Prof. Dr. David Roth-Isigkeit für die Betreuung der Disser-
tation und die Erstellung des Erstgutachtens sowie unsere gute Zusammenarbeit
an der JMU Würzburg. Herrn Prof. Dr. Mario Martini danke ich für die Er-
stellung des Zweitgutachtens. Seine wertvollen Hinweise haben Eingang in die
Aktualisierung gefunden. Der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung sei
gedankt für die Förderung der Veröffentlichung mittels eines Druckkostenzu-
schusses.

Ohne Herausforderungen und Mühen vergessen zu wollen, habe ich das vom
Streben nach Verständnis und Erkenntnis angetriebene und im Übrigen zielof-
fene Denken und Arbeiten stets als ein überaus großes Privileg in der wissen-
schaftlichen Arbeit empfunden. Hierin lagen zugleich Ursache sowie fortwäh-
render Antrieb und Motivation für das Projekt.



VI Vorwort

All denjenigen, die mich dabei, vor allem aber daneben unterstützt haben und
unterstützen, danke ich von ganzem Herzen.

Berlin, im September 2025 Dominik Klaus
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1. Teil

Einführung





§ 1 Künstliche Intelligenz „everywhere“:
Chatbots, Aktanten und das digitale Risiko

I. Hype um Chatbots und Trend zu KI:
KI im Zentrum der (medialen) Aufmerksamkeit

Als das Unternehmen Open AI im Herbst 2022 seinen Chatbot ChatGPT der
Öffentlichkeit zugänglich machte, löste es damit einen wahren medialen Hype
aus, der das Thema der sog. „Künstlichen Intelligenz“1 (KI) endgültig aus der
Nische einer interessierten Öffentlichkeit in die Mitte der Gesellschaft rückte.

1 Der als deutsche Übersetzung auf die Dartmouth-Konferenz von 1956 („Dartmouth
Summer Research Project on Artificial Intelligence“) zurückgehende Begriff ist dabei in vie-
lerlei Hinsicht problematisch und gerade nicht klar definiert. Vgl. für einen historischen
Überblick zur Entwicklung von KI Fraunhofer-Gesellschaft, Maschinelles Lernen, 9 ff.; Rus-
sell/Norvig, Artificial Intelligence, 35 ff.; Mainzer, Künstliche Intelligenz, 7 ff.; Kaplan,
Künstliche Intelligenz, 27 ff. Zum einen besteht nach wie vor kein klares gesichertes Verständ-
nis von (menschlicher) Intelligenz. Vgl. für einen Überblick Myers, Intelligenz, in: ders.,
Psychologie, 400 ff.; zur Verwendung in der KI-Forschung vgl. Kirste/Schürholz, in: Wittpahl
(Hrsg.), Künstliche Intelligenz, 21 (21). Zum anderen erweckt der Begriff vor allem durch – in
der Regel dystopische – Klassiker des Science-Fiction-Genres geprägte Vorstellungen, häufig
in der Form von negativen Erwartungen und Sorgen. In Teilen des Schrifttums wird die als zu
starr wahrgenommene Übersetzung als ein problematischer Ausgangspunkt für die man-
gelnde Begriffsschärfe herangezogen., dazu Herberger, NJW 2018, 2825 ff.; zustimmend Li-
nardatos, Autonome und vernetzte Aktanten im Zivilrecht. 51 Fn. 159. „Artificial“ könne
entsprechend seiner etymologischen Wurzeln im Lateinischen „ars“ auch als „artifiziell“,
i.S.v. von Menschenhand („kunstgerecht“) hergestellt verstanden werden (Herberger, a.a.O.,
2827; Linardatos, a.a.O.) „Intelligence“ meine hingegen ,nur‘ die „Fähigkeit einer handeln-
den Instanz, in einem breiten Umfeld von Rahmenbedingungen Ziele zu erreichen“ (Herber-
ger, a.a.O., 2827) und damit eine deutlich begrenztere Eigenschaft, als die im Deutschen mit
„Intelligenz“ assoziierten Kompetenzen (Herberger, a.a.O., 2827). Linardatos reduziert dem-
entsprechend „Intelligence“ auf Information und Informationsverarbeitung und gibt zu be-
denken, dass sich AI damit also auch als „von Menschenhand erschaffene Informations-
verarbeitung“ (Linardatos, 51 Fn. 159) übersetzen ließe, was jedenfalls dem Ziel der Dart-
mouth-Konferenz viel besser entspräche. Gleichwohl dürfte meines Erachtens auch die von
Alan Turing als einem weiteren Gründungsvater der Disziplin bereits zuvor auf einem Sym-
posium in Manchester 1947 ausgerufene Forschungsfrage „Können Maschinen denken?“
ihren Teil zum problematischen Begriffsverständnis beigetragen haben. Vgl. hierzu Konrad,
Zur Geschichte der Künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland, in: Siefkes/
Eulenhöfer/Stach u.a. (Hrsg.), Sozialgeschichte der Informatik, 287 (287).



4 § 1 Künstliche Intelligenz „everywhere“

Technik-, Digital-, Wissens- und Feuilletonsparten füllten sich, und es gibt wohl
kaum ein Nachrichtenmedium von Relevanz, das sich seither nicht intensiv mit
diesem nun besonders plastisch in Erscheinung tretenden weiteren Schritt in der
Entwicklung der technischen Automatisierung auseinandergesetzt hätte. Wenn-
gleich das genaue Begriffsverständnis sehr unterschiedlich weit reicht,2 markiert
der Begriff Künstliche Intelligenz dabei in der Regel „technisch weitentwickelte,
nicht gänzlich determinierte Algorithmen“.3 Chatbots wie ChatGPT4 stellen da-
mit keineswegs den ersten massenhaften Anwendungsfall von Technologien aus
dem Bereich KI dar. So ist etwa die mittels lernender Systeme ablaufende, sich an
Nutzerverhalten anpassende Sortierung und das Kuratieren nahezu jeglicher In-
halte auf Nachrichtenwebseiten, Videoportalen oder Social-Media-Plattformen
seit Jahren gängige Praxis.5

Nichtsdestotrotz scheinen die jetzt ins öffentliche Bewusstsein dringenden KI-
Systeme in besonderem Maße zu einer Koordinatenverschiebung geeignet. Denn
bislang konnten Endnutzer KI-erzeugte Inhalte allenfalls mittelbar durch ihr
Nutzungsverhalten und ihren Dateninput beeinflussen. IT-Laien blieben aber in
der Regel auf die Rolle der Adressaten KI-generierten Outputs beschränkt. Um
KI selbst einzusetzen, waren grundsätzlich eigene Programmierkenntnisse von-
nöten. Das ändert sich mit Systemen wie Chatbots zum Teil: Diese ermöglichen
nun grundsätzlich und in gewissen Bahnen eine Übersetzungsleistung von
menschlicher Sprache in Computercode und vice versa, ohne dass es hierfür ver-

2 Übersicht von Definitionsansätzen bei Kaulartz/Braegelmann, Einführung, in: dies.
(Hrsg.), Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, 1 (2 ff.); Kaplan,
Künstliche Intelligenz, 1 ff.; Russell/Norvig, Artificial Intelligence, 19 ff.

3 Linardatos, Autonome und vernetzte Aktanten im Zivilrecht, 48; ähnlich Kment/Bor-
chert, Künstliche Intelligenz und Algorithmen in der Rechtsanwendung, 8. Dabei bezeichnet
KI eigentlich einen Teilbereich der Informatik, der die Programmierung „intelligenter“ Auf-
gabenwahrnehmung durch Maschinen zum Gegenstand hat. Maschinelles Lernen (ML) gilt
dabei als die wesentliche „Schlüsseltechnologie“ im Bereich der derzeitigen KI-Entwicklung,
sodass beide Begriffe häufig gleichbedeutend verwendet werden. Beim Maschinellen Lernen
entwickeln Lernalgorithmen aus eingegebenen Beispielsdaten ein komplexes Modell, das die
eingegeben Daten repräsentiert. Dieses Modell kann dann auf potenziell unbekannte Daten
angewendet werden und hierfür Vorhersagen oder Entscheidungen generieren, ohne dass
hierfür im Vorhinein Entscheidungsregeln festgelegt werden müssten. Es bietet sich daher
besonders beim Vorhandensein großer Sätze an Beispielsdaten an, wenn eine analytische
Beschreibung von Prozessen zu kompliziert wäre., vgl. dazu Fraunhofer-Gesellschaft, Ma-
schinelles Lernen, 8.

4 Vergleichbare Angebote gibt es etwa bei Alphabet/Google mit dem auf LaMDA ba-
sierenden Sprachbot Bard (später Gemini) sowie bei Meta/Facebook oder Luminous beim
deutschen KI-Start-up Aleph Alpha. Zumindest in der öffentlichen Diskussion kommt
ChatGPT dabei dem Status eines Deonyms nahe, das zugleich als Aufhänger und mitunter
auch als Chiffre und Symbol für KI insgesamt dient.

5 Einblicke in den Einsatz von KI etwa bei Facebook zum Stand 2019 gibt ein Interview
mit dem Leiter der dortigen KI-Entwicklung Kraute¸ „Künstliche Intelligenz ist ein sehr
mächtiges Werkzeug“, DLF v. 25.11.2019, https://www.deutschlandfunk.de/ki-experte-zu-fa
cebooks-algorithmen-kuenstliche-intelligenz-100.html (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).
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tiefter IT-Kenntnisse bedürfte. Nun bietet sich die Möglichkeit, eine Art Seiten-
wechsel zu vollziehen und das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen.
Der mit eigenen Befehlen (sog. prompts) gefütterte Chatbot emanzipiert den IT-
Laien damit zum KI-Anwender – der damit einhergehende Abbau von Zugangs-
barrieren macht einige KI-Services für einen wachsenden Personenkreis erstmals
erfahrbar. Dadurch wächst auch das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein dafür,
welche teils anspruchsvollen Aufgaben durch KI-Systeme bereits heute erledigt
werden können.

Die etwa für Chatbots verwendeten, auf Künstlichen Neuronalen Net-
zen (KNN)6 und Transformern7 basierenden sog. Large Language Mo-
dels (LLM) werden dabei laufend weiterentwickelt und lernen zeitgleich mittels
neuen Dateninputs selbstständig weiter.8 Das bereits angesprochene ChatGPT
ließ sich initial bereits via Text-Input bedienen, in späteren Versionen wurden
auch Eingaben im Bildformat und in weiteren Dateiformaten möglich. Als Out-
put kann das System unter anderem Antworten in unterschiedlichen Sprachen
geben, Texte und Zusammenfassungen erzeugen und dabei unterschiedliche
Sprachstile imitieren, aber auch Programmcode in diversen Programmierspra-
chen erstellen. Mithilfe anderer KI-Systeme wie Midjourney oder Stable Diffu-
sion lassen sich unkompliziert Bilder oder Fotomontagen generieren. Insgesamt
sind das Angebot und die Bandbreite hinsichtlich der von KI ausgegebenen For-
men und Formate in den letzten Jahren beständig angewachsen. Auf technischer
Ebene gilt die Weiterentwicklung von Large Language Models mittels Reinfor-
cement Learning zu sog. Large Reasoning Models (LRM) als besonders erfolg-
versprechend.9

6 Dabei handelt es sich um Modelle des Maschinellen Lernens, die aus vielen miteinander
verbundenen, in Software realisierten Schichten von Knoten (sog. künstliche Neuronen be-
stehen. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten bilden Zahlenwerte als Gewichte.
Beim Lernen werden diese Gewichte nun so lange optimiert, bis das System ein ausreichend
gutes Ergebnis erzielt wird., vgl. Fraunhofer-Gesellschaft, Maschinelles Lernen, 11, 43 f.
Deep Learning bezeichnet das ML in KNN mit mehreren bis sehr vielen inneren Schichten.

7 Es handelt sich hierbei um ML-Modelle, die gegenüber den zuvor für Sprachverarbei-
tung genutzten Rekurrenten Neuronalen Netzwerken den Vorteil haben, Textdaten nicht nur
sequentiell, sondern gleichzeitig verarbeiten zu können; grundlegend Vaswani/Shazeer/Par-
mar u.a., Attention Is All You Need, https://arxiv.org/abs/1706.03762 (zuletzt abgerufen am
23.03.2025); zu deren Einsatz in Chatbots Bischoff, Wie man einem Computer das Sprechen
beibringt, Spektrum der Wissenschaft v. 09.03.2022, https://www.spektrum.de/news/wie-fun
ktionieren-sprachmodelle-wie-chatgpt/2115924 (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

8 Insgesamt hierzu, ausführlich zur Funktionsweise von Sprachmodellen wie ChatGPT
Bischoff, Wie man einem Computer das Sprechen beibringt, Spektrum der Wissenschaft v.
09.03.2022, https://www.spektrum.de/news/wie-funktionieren-sprachmodelle-wie-chatgpt/
2115924 (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

9 Hierzu nur Xu/Hao/Zong u.a., Towards Large Reasoning Models, https://arxiv.org/pdf/
2501.09686 (zuletzt abgerufen am 17.04.2025).



6 § 1 Künstliche Intelligenz „everywhere“

Der mittels aktuell verfügbarer KI-Systeme generierte Output ist dabei teil-
weise inhaltlich fehlerhaft oder anderweitig problematisch,10 häufig aber durch-
aus praxistauglich und regelmäßig zumindest oberflächlich nicht von menschlich
generiertem Inhalt unterscheidbar.11

Gleichzeitig steigt der Anteil derjenigen Unternehmen, die in solchen Sys-
temen wirtschaftliche Potenziale sehen, die sie fortan für sich nutzen möchten.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom von
April 2023 planten zu diesem Zeitpunkt 17 Prozent der befragten deutschen Un-
ternehmen einen Einsatz von Chatbots zur Textgenerierung, weitere 23 Prozent
konnten sich deren Einsatz zumindest vorstellen.12 Nur knapp zwei Jahre später,
im März 2025, nutzten bereits 42 Prozent der deutschen Industrieunternehmen
KI-Systeme insgesamt in der Produktion, ein weiteres Drittel gab dahingehende
Planungen an.13

Je umfassender solche Technologien tatsächlich eingesetzt werden, desto stär-
ker und einschneidender werden ihre Auswirkungen auf das Internet und die
Digitalsphäre im Speziellen ausfallen, ebenso wie die darüber hinaus reichenden
realweltlichen Auswirkungen im Allgemeinen. Ein dahingehendes gesamtgesell-
schaftliches (Risiko-)Bewusstsein bildet sich derzeit erst heraus. Hierbei werden
zunehmend auch Ängste und Sorgen artikuliert, die potenzielle Nachteile und
Risiken einer solchen Entwicklung in den Blick nehmen.

10 Etwa zum Problem sog. Halluzinationen, also des Erfindens vermeintlicher Tatsachen
durch Chatbots, Weiser, Here’s What Happens When Your Lawyer Uses ChatGPT, New
York Times v. 27.05.2023, https://www.nytimes.com/2023/05/27/nyregion/avianca-airline-la
wsuit-chatgpt.html (zuletzt abgerufen am 23.03.2025); Heinze, ChatGPT gegen Professor X,
LTO v. 03.05.2023, https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/chatgpt-professor-x-falschinfo
rmation-kuenstliche-intelligenz-verantwortung/ (zuletzt abgerufen am 23.03.2025); Lotz, Su-
per-Praktikant mit Halluzinationen, LTO v. 27.03.2023, https://www.lto.de/recht/juristen/b/c
hat-gpt4-anwaltschaft-nutzungsmoeglichkeiten-openai/ (zuletzt abgerufen am 23.03.2025);
Aufsehen erregte auch eine fehlerhafte Auskunft durch Googles KI-System Bard in dessen
Werbe-Vorstellung, die nach ihrem publik werden zu einem Einbruch der Aktie des Mutter-
konzerns und einem Börsenwertverlust von ca. 100 Mrd. US-Dollar führte, Tagesschau,
Google Textroboter gibt falsche Antwort, 09.02.2023, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/
google-ki-chatbot-bard-101.html (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

11 Etwa Lotz, Super-Praktikant mit Halluzinationen, LTO v. 27.03.2023, https://www.lto.
de/recht/juristen/b/chat-gpt4-anwaltschaft-nutzungsmoeglichkeiten-openai/ (zuletzt abge-
rufen am 23.03.2025); Öhler, Bin ich hier noch nötig?, Zeit Online v. 01.05.2023, https://www.
zeit.de/2023/18/chatgpt-journalismus-beruf-ersatz/komplettansicht (zuletzt abgerufen am
23.03.2025); zu KI-generiertem Output als „Sprachsimulation“ Neumann, „Unser Verständ-
nis von Text wird sich fundamental verändern“, Zeit Online v. 15.04.2023, https://www.zeit.d
e/kultur/2023-04/hannes-bajohr-kuenstliche-intelligenz-literatur (zuletzt abgerufen am
23.03.2025).

12 Bitkom, Presseinformation v. 11.04.2023, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinform
ation/ChatGPT-Jedes-sechste-Unternehmen-plant-KI-Einsatz-Textgenerierung (zuletzt ab-
gerufen am 23.03.2025).

13 Bitkom, Presseinformation v. 27.03.2025, https://www.bitkom.org/Presse/Presseinform
ation/Industrie-4.0-Unternehmen-KI-Produktion (zuletzt abgerufen am 12.04.2025).
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Dabei lässt sich die geäußerte Kritik grob in zwei Linien einteilen. Die erste
Kritiklinie lässt sich als vor allem kurz- bis mittelfristig und pragmatisch orien-
tiert beschreiben. Leitend ist etwa die Frage, wie sich der Umgang in und mit
einer Welt verändern muss, die in immer stärkerem Maße durch Inhalte und
Ausgaben geprägt sein wird, die nicht unmittelbar von Menschen selbst generiert
sein werden. Im Zusammenhang damit stehen beispielsweise Fragen von Authen-
tizität, Transparenz und Vertrauen, aber auch von Urheberrecht und ggf. Haf-
tung.14

Der zweite Kritikstrang ist hingegen eher mittel- bis langfristig und dabei
zugleich deutlich grundsätzlicher orientiert. Prägend sind hierfür alte Fragen in
neuem Gewand. Denn auch und gerade die Fortschritte in der technischen Ent-
wicklung von KI werfen bekannte Fragen ein neues Mal auf und setzen zugleich
neue Aushandlungsprozesse in Gang.15 Chatbots und KI bringen Automatisie-
rung in Bereiche, die bisher als Wissensarbeit und damit abhängig von mensch-
lichem Können und menschlichen Fähigkeiten galten.16 Sie werfen dadurch die
Frage auf, was KI bereits jetzt schon alles kann, und im Umkehrschluss, was der
Mensch überhaupt (noch) besser kann.17 In direktem Zusammenhang stehen
auch noch fundamentalere Fragen, etwa danach, wodurch sich der Mensch und
(menschliche) Intelligenz überhaupt auszeichnet,18 ob letztere auch durch eine
Maschine zu erreichen ist, und falls ja, ob auch das Entstehen eines maschinellen

14 Naturgemäß ist dies auch der Bereich, in dem die Gesetzgebung vor allem stattfindet,
wenn auch aufbauend auf bestimmten Menschenbildern und Wertvorstellungen; beispiels-
weise zum Ziel einer menschenzentrierten KI, Europäische Kommission, AI Excellence: En-
suring that AI works for people, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-people
(zuletzt abgerufen am 23.03.2025); Wendland, Menschenbild ohne Menschen, in: Grunwald
(Hrsg.), Wer bist du, Mensch?, 240 (247 ff.) sieht allerdings gerade in der gängigen Entwick-
lung von Technik, eine Tendenz den Menschen nicht als Ganzes in den Blick zu nehmen,
sondern auf einen durch das jeweilige Menschenbild geprägten Teilbereich zu reduzieren
(248 ff.). Zugleich bestünde eine zunehmende Tendenz dazu, Technik „soziale[] Ebenbürtig-
keit“ (247) anzuerkennen. In der Folge gerate auch das klassische Verhältnis vom Mensch als
Subjekt und Technik als Objekt unter Druck.

15 Dialogisch zur Transformation menschlicher Selbstverständnisse vor dem Wandel von
Technik Grunwald, Wer bist du, Mensch? Eine alte Frage vor neuen Herausforderungen, in:
ders. (Hrsg.), Wer bist du, Mensch?, 9 (19 ff.); ders., Der unterlegene Mensch, 201 ff.

16 Interessant zur damit häufig einhergehenden, meines Erachtens eigentlich kritik-
würdigen Anthropomorphisierung KI-generierten Outputs durch Verwendung von auf Men-
schen zugeschnittener Handlungsprozesse („lernen“, „entscheiden“, „denken“) Grunwald,
Der unterlegene Mensch, 201 ff.; ders., Wer bist du, Mensch? Eine alte Frage vor neuen
Herausforderungen, in: ders. (Hrsg.), Wer bist du, Mensch?, 9 (23); Wendland, Menschenbild
ohne Menschen, im selben Band, 240 (244 ff.); gegen eine metaphysische Aufladung Erhardt/
Mona, Rechtsperson Roboter, in: Gless/Seelmann (Hrsg.), Intelligente Agenten und das
Recht, 61 (91 f.). Vorliegend soll hiervon nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden.

17 So etwa der Aufmacher der ZEIT v. 13.04.2023; doppelbödig Grunwald, Der unter-
legene Mensch, der zugleich gegen die Übernahme eines solchen Narrativs plädiert (237 ff.).

18 Zum Begriff der Intelligenz Myers, Intelligenz, in: ders., Psychologie, 400 ff.
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Bewusstseins möglich bzw. zu erwarten ist.19 Soweit ersichtlich, scheint dies aber
auf der Basis der derzeit allein gängigen schwachen KI jedenfalls nicht unmittel-
bar bevorzustehen.20

In jedem Fall sind warnende Stimmen innerhalb des Diskurses inzwischen
sehr laut wahrnehmbar. Dies gilt speziell für solche Wortmeldungen, die durch
(dystopische) Kritik und die Wahl besonders drastischer Formulierungen – ge-
wollt oder ungewollt – den zugrundeliegenden Hype mitunter noch verstärken.21

Aufsehen erregte etwa ein im März 2023 erschienener, von zahlreichen bekann-
ten KI-Forscherinnen und Forschern und weiteren Personen des öffentlichen
Lebens unterzeichneter offener Brief, in dem diese auf drohende, quasi-apoka-
lyptischen Risiken der Technologien hinwiesen und ein sechsmonatiges Mora-
torium für die Entwicklung bestimmter, im Vergleich mit der aktuellsten Gene-
ration des Open AI Sprachmodells GPT-4 noch mächtigerer KI-Systeme forder-
ten.22 Die Zeit des Moratoriums solle danach genutzt werden, um gemeinsame
Sicherheitsprotokolle zu entwickeln und in die Systeme zu implementieren sowie
eine robuste Regulierung auszuarbeiten.23

19 Zum Begriff des Bewusstseins aus einem psychologischen Blickwinkel Myers, Bewusst-
sein und der zweigleisige Verstand, in: ders., Psychologie, 90 ff.

20 Insgesamt zu den Bereichen menschlicher Überlegenheit bzw. (bislang) genuin mensch-
licher Stärken auch Grunwald, Der unterlegene Mensch, 237 ff.; zwar veröffentlichten etwa
Forscher von Microsoft, das aber finanziell als Hauptinvestor hinter Open AI und ChatGPT
steht (vgl. Open AI, Crunchbase, Juli 2023, https://www.crunchbase.com/organization/opena
i [zuletzt abgerufen am 23.03.2025]), im April 2023 ein Papier, wonach sie erste Anzeichen für
„Artificial General Intelligence“ (zu Deutsch zumeist „starke KI“ bzw. „Superintelligenz“ im
ChatGPT „Nachfolger“ GPT-4 zu erkennen glauben, Bubeck/Chandrasekaran/Eldan u.a.,
Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4, https://arxiv.org/pd
f/2303.12712.pdf (zuletzt abgerufen am 23.03.2025); die Computerlinguistikprofessorin
Emily Bender hält dies hingegen mit sehr überzeugender Argumentation für „absolut nicht
wahr“ und eine „sich selbst erfüllende Illusion“ und sieht vor allem Gefahren in Bezug auf die
Verschlechterung des Informationsökosystems durch LLMs Schwan, „Wir entfesseln eine
Chaosmaschine“, Zeit Online v. 3.4.2023, https://www.zeit.de/digital/2023-04/emily-bender-
ki-gefahr-ethik/komplettansicht; (zuletzt abgerufen am 23.03.2025); hierzu auch Wolfangel,
Wie nah sind wir an der Superintelligenz?, Zeit Online v. 08.04.2023, https://www.zeit.de/digit
al/2023-04/chatgpt-kuenstliche-intelligenz-forschung/komplettansicht (zuletzt abgerufen am
23.03.2025); ähnlich hinsichtlich der Forschung in der Physik Grunwald, Phys. Unserer
Zeit 50 (2019), 211 (211): KI erkenne zwar Korrelationen, entscheidend sei jedoch Kausalität.

21 Für dieses Phänomen mit der Kontamination „Critihype“ Vinsel, You’re Doing It
Wrong:NotesonCriticismandTechnologyHype,https://sts-news.medium.com/youre-doing-
it-wrong-notes-on-criticism-and-technology-hype-18b08b4307e5 (zuletzt abgerufen am
23.03.2025).

22 Future of Life Institute, Pause Giant AI Experiments, https://futureoflife.org/open-lette
r/pause-giant-ai-experiments/ (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

23 Die bereits angesprochene Emily Bender hält einige der dort erhobenen Forderungen
zwar für sinnvoll, bezeichnet die Angst vor böswilliger KI hingegen als „Blödsinn“, Schwan,
„Wir entfesseln eine Chaosmaschine“, Zeit Online v. 03.04.2023, https://www.zeit.de/digital/
2023-04/emily-bender-ki-gefahr-ethik/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).
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Vor dem Hintergrund solcher Wortmeldungen überrascht es nicht, dass auch
ein großer Teil der deutschen Bevölkerung KI-Systemen skeptisch gegenüber-
steht.24 So gingen nach einer Anfang April 2023 vom Forschungsinstitut Civey
durchgeführten repräsentativen Meinungsumfrage ca. 40 Prozent der Befragten
davon aus, dass KI in den nächsten zehn Jahren einen negativen Einfluss auf die
Welt haben wird.25 Weitere knapp 40 Prozent gingen von sowohl positivem als
auch negativem Einfluss aus. Weniger als 15 Prozent glaubten hingegen an einen
eindeutig positiven Einfluss. Befragt nach dem obigen Moratorium, hielten die-
ses knapp zwei Drittel der Befragten für unterstützenswert.26 Diese Werte zeigen
sich bisher relativ stabil. Auch nach dem im April 2025 vom Institute for
Human-Centered AI (HAI) der Universität Stanford veröffentlichen AI Index
Report gingen trotz leichten Anstiegs weiterhin nur 37 Prozent der Befragten in
Deutschland davon aus, dass der Einsatz von KI in Produkten und Dienstleis-
tungen in der Gesamtschau vorteilhaft sein dürfte.27

Diese skeptische Haltung stellt dabei keineswegs ein spezifisch deutsches Phä-
nomen dar. So ergab eine ebenfalls bereits 2023 vom Meinungsforschungsinstitut
YouGov für die als im Vergleich oft – mitunter zu Unrecht –28 als deutlich tech-
nologieoffener wahrgenommenen Vereinigten Staaten von Amerika durch-
geführte Studie, dass dort immerhin 46 Prozent der Befragten besorgt waren,
dass Künstliche Intelligenz das Ende der menschlichen Existenz auf der Erde
verursachen könnte.29 In dieselbe Kerbe schlug auch eine im Mai 2023 veröffent-
lichte, von zahlreichen renommierten KI-Forschern wie dem Turing-Preisträger
Geoffrey Hinton unterzeichnete Petition, die dazu aufrief, die Minderung dieses
Risikos als eine globale Priorität zu behandeln.30

24 Von Lindern, Mehr als die Hälfte der Deutschen hat Angst vor KI, Zeit Online v.
14.04.2023, https://www.zeit.de/digital/2023-04/ki-risiken-angst-umfrage-forschung-kira/ko
mplettansicht (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

25 KIRA, Wie denken die Deutschen über KI?, https://static1.squarespace.com/static/6426
ad829db93559a3ed812e/t/64388f3a82787c5ebb290743/1681428318566/KIRA Report 2023
-4.pdf (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

26 Mehr als 50 Prozent der Befragten hielten dieses für „eindeutig richtig“ und weitere 15
Prozent für „eher richtig“, KIRA, Wie denken die Deutschen über KI?, https://static1.squares
pace.com/static/6426ad829db93559a3ed812e/t/64388f3a82787c5ebb290743/1681428318566/
KIRA Report 2023-4.pdf (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

27 Maslej/Fattorini/Perrault u.a., AI Index Report 2025, Kapitel 8, 5.
28 Auch im AI Index Report zeigt sich große Skepsis innerhalb der US-amerikanischen

Bevölkerung, wobei die Werte für die Gesamtbetrachtung von KI sogar noch leicht unterhalb
der in Deutschland gemessenen liegen., Maslej/Fattorini/Perrault u.a., AI Index Report 2025,
Kapitel 8, 5.

29 YouGov America, „How concerned, if at all, are you about the possibility that AI will
cause the end of the human race on Earth?“, https://today.yougov.com/topics/technology/sur
vey-results/daily/2023/04/03/ad825/3 (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).

30 Die Petition besteht nur aus einem Satz und lautet vollständig: „Mitigating the risk of
extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as
pandemics and nuclear war.“, Center for AI Safety, Statement on AI Risk, https://www.safe.a
i/statement-on-ai-risk#signatories (zuletzt abgerufen am 23.03.2025).
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Zugleich manifestieren sich aber auch jenseits von befürchteten zukünftigen
und teilweise spekulativen Auswirkungen von KI31 bereits gegenwärtig konkrete
Risiken und Gefährdungen durch gängige KI-Systeme wie etwa Chatbots. Diese
wirken sich schon heute sowohl de lege ferenda als auch de lege lata aus, wobei die
Dynamik der technologischen Entwicklung auch dort eine besondere Heraus-
forderung darstellt:

Für die 2024 verabschiedete europäische KI-Verordnung32 forderte eine
Gruppe internationaler KI-Experten bereits im April 2023 das Nachschärfen des
erst im April 2021 veröffentlichten Kommissionsvorschlags33 durch die Auf-
nahme einer expliziten Regulierung sog. „General Purpose AI“ als Hochrisiko-
KI-System.34 Auch das Europäische Parlament forderte in seiner im Juni 2023 für
die Verhandlungen im Trilog gefassten Verhandlungsposition, solche Systeme als
„Basismodelle“ legal zu definieren und sie ausdrücklich bestimmten Pflichten zu
unterwerfen.35

Aber auch auf Basis des bereits vor Inkrafttreten der KI-VO geltenden Rechts
riefen Chatbots staatliche Akteure vor allem in den Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union auf den Plan. Ansatzpunkt für deren Handeln war und ist dabei
regelmäßig die Datenschutz-Grundverordnung36. Besonders weitreichende Re-
striktionen wurden dabei zunächst in Italien verhängt. So gab die italienische
Datenschutzbehörde „Garante per la protezione dei dati personali“ (Garante)
Ende März 2023 bekannt, den Service von ChatGPT in Italien vorläufig zu sper-

31 Spekulation bezeichnet dabei Wissen, das zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachgeprüft
werden kann, da es „nicht auf den Wahrheitscode (wahr/falsch) zugeordnet werden kann.“,
Kuhn, ZfS 2010, 106 (109); Dickel, Die Regulierung der Zukunft, in: Bora/Henkel/Reinhardt
(Hrsg.), Wissensregulierung, 201 (211), der zugleich aber auch auf die Grenzen von „De-
futurisierung“, also der Konzentration auf die Gegenwart, bei „emerging technologies“ hin-
weist (202 ff.).

32 Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni
2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung
der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858,
(EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und
(EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz), ABl. L 1/144 v. 12.07.2024.

33 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Fest-
legung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intel-
ligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union v. 21. April 2021, COM(2021)
206 final, 2021/0106 COD.

34 Gebru/Hanna/Kak u.a., Five considerations to guide the regulation of “General Purpose
AI”intheEU’sAIAct,https://ainowinstitute.org/wp-content/uploads/2023/04/GPAI-Policy-
Brief.pdf (zuletzt abgerufen am 23.03.2025), 2 ff.

35 Europäisches Parlament, Position zum Gesetz über künstliche Intelligenz v. 14.06.2023,
P9 TA(2023)0236.

36 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung), Abl. L 119/1 v. 04.05.2016.
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